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RS OGH 1957/9/18 1Ob386/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1957

Norm

ABGB §863 FIII

ABGB §1098

Rechtssatz

Daraus, daß der Mieter und seine Eltern die Mitbenützung des Klosetts durch andere Personen duldeten, kann nicht

gefolgert werden, daß sie ihr Recht aufgeben wollten.
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